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DEKRETE „RISTORI“ UND 
„RISTORI BIS“ 

 
 

WICHTIGSTE MASSNAHMEN: 

 Am 28.10.2020 hat die italienische Regierung das sog. 
Dekret „Ristori“ zugunsten der Wirtschaft und zur 
Unterstützung der Arbeitnehmer erlassen. Wenige Tage 
später wurde zur Ergänzung das Dekret „Ristori bis“ 
beschlossen.  

VERLÄNGERUNG LOHN-
AUSGLEICH UM WEITERE  
6 WOCHEN 

 Ab 16. November 2020 bis 31. Januar 2021  
 (bis zum 15. November finden noch die Bestimmungen 

des August-Dekretes Anwendung: 9 + 9 Wochen) 
 für jene Betriebe, für welche die 9 + 9 Wochen 

vollständig genehmigt wurden oder jene, die aufgrund 
der Verordnung des Ministerpräsidenten vom 24.10.2020 
die Betriebstätigkeit aussetzen oder einschränken 
müssen (Bars, Restaurants, usw.) 

 das Dekret „Ristori bis“ dehnt den Anspruch auf die 
Lohnausgleichskasse (6 Wochen ab 16.11.2020) auf alle 
Arbeitnehmer aus, welche am 09.11.2020 im Dienst 
waren (bisher galt dies für den 13. Juli). 
 

Alternativ: Beitragsbefreiung bei Nichtbeanspruchung der 6 
Wochen Lohnausgleich  
 für 4 Wochen, innerhalb 31.01.2021 

VERLÄNGERUNG 
ENTLASSUNGSVERBOT  

 Das Entlassungsverbot wird bis zum 31.01.2021 verlängert. 

ZAHLUNGSAUFSCHUB 
LOHNSTEUER UND 
SOZIALBEITRÄGE 

 Möglichkeit Zahlungsaufschub der Sozialbeiträge und der 
Lohnsteuer, die am 16.11.2020 fällig sind für Betriebe, die ihre 
Tätigkeit unterbrechen müssen (z.B. Hotels, Bars) 
 Frist für die Zahlung: 16. März 2021 

 
BEFRISTETE VERTRÄGE  Befristete Verträge sind innerhalb 31.12.2020, für ein 

weiteres Jahr nochmals verlängerbar. Die Gesamtdauer 
von insgesamt 24 Monaten darf nicht überschritten werden.  

BONUS BABYSITTING UND  
AUSSERORDENTLICHER 
ELTERNURLAUB  

 In den roten Zonen gibt es für abhängige 
ArbeitnehmerInnen einen außerordentlichen Elternurlaub in 
Höhe von 50% des Gehalts für Eltern von Mittelschülern im 
Fernunterricht, sofern die Einrichtungen geschlossen sind 
und Home-Office nicht möglich ist. 
Für Selbstständige gibt es einen „Babysitter“-Bonus in Höhe 
von 1.000€, der in Form von Vouchern eingelöst werden 
kann. 
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